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Unterschiede zwischen Arbeitsgelegenheiten gem. §5 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und den 

Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. §5a AsylbLG 

 

Merkmal Arbeitsgelegenheit FIM 

Bewilligende Stelle / 

Behörde 

Landratsamt Main-Tauber-Kreis 

Ansprechpartner: Michael Mohr 

Agentur für Arbeit  

Antragsstellung über LRA; 

Ansprechpartner: Michael Mohr 

Dauer von Beantragung bis 

Maßnahmebeginn 

Wenige Tage bis Wochen Mehrere Monate 

Maßnahmedauer Bis zu vier Wochen 

(Projektcharakter) 

Von einem bis zu maximal sechs 

Monaten 

Teilnehmende Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige 

Leistungsberechtigte, die nicht 

mehr im schulpflichtigen Alter 

sind. 

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige 

Leistungsberechtigte, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und 
nicht der Vollzeitschulpflicht 

unterliegen. 
Ausnahme: Leistungsberechtigte 

nach 

§ 1 Absatz 1 Nummer 1, die aus 

einem sicheren Herkunftsstaat nach 

§ 29a des Asylgesetzes stammen, 

sowie Leistungsberechtigte nach § 1 

Absatz 1 Nummer 4 und 5. 

mailto:michael.mohr@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de/


 

Maximale Arbeitszeit des 

Teilnehmenden in Std. 

(Woche/Monat) 

(- / 100 Std.) (30 Std. / 120 Std.) 

Mehraufwandsentschädigung 

des Teilnehmenden 

0,80 € / Std. 0,80 € / Std. 

Finanzierung der 

Mehraufwandsentschädigung 

des Teilnehmenden 

Maßnahmeträger Agentur für Arbeit 

Trägerpauschale für den 

Maßnahmeträger je 

besetztem Platz und Monat 

0 € 250,00€ 

 

 


